
AmtZ-Vlatt der Ztadt wierbade«
und amtliches Pnhlikationsorgn « der Gemeinde « : Schierstein , Sonnenberg , Rambach , Naurod , Frauenstein , Wambach « , h. ^

Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.
Nr . 38. Dienstag , den 14. Februar 1911

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Letzte grobe Holzversteigerung in den Waldungen
hinter Klarenthal.

Montag , den 2». Februar d. Zs ., vormittags,
toll in dem Stadtwalde . Distrikt „Gebrn " . das
aachsolacnd bczeichnete Gehölz öffentlich meist¬
bietend versteigert werden.

1.
2.

3.

65 Rmtr . Eichen -Rutzscheit.
20 Rmtr . Eichen -Nutzkniivvel , 2.20 Meter lg .,
für Gartenpsosten etc. sehr geeignet.
30 Rmtr . Eicken -Scheitholz,

, 4. 32 Rmtr . Eichen -Prügrlholz.
5. 717 Rmtr . Buchcn -Schcitholz.
6. 393 Rmtr . Buchen -Prügelholz und
7. 11700 Buchen -Wellen.

' 8. 5 Rmtr . Birkenholz.
Areditbewilligung bis rum 1. September 1911.
Das Holz lagert unterhalb der Eisenbahn.
Zusammenkunft vormittags 10 Uhr in Klaren¬

thal — Restauration Jägerhaus.
Wiesbaden , den 13. Februar 1911.

26788 Der Magistrat.
Bekanntmack « » «.

Der Fluchtlinienplan einer Straße im
Prauge 'schen Grundstück an der Lanzstraße
ist durch Magistrats -Beschlutz vom 11. Februar
1911 förmlich festgestellt worden und wird
vom 17. Februar 1911 ab weitere 8 Tage im
Rathaus 1. Obergeschoß . Zimmer 88a . wäh¬
rend der Dienststunden zu jedermanns Ein¬
sicht offen gelegt.

Wiesbaden , den 13. Februar 1911.
26789_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der 2. Pavillon -Ausstellungsraum vorn links

vor dem Südsriedbof soll zum 1. April 1911
anderweit verpachtet werden.

Nähere Auskunft wird im Rathaus . Zimmer
Nr . 44. in den Vormittagsdienststunden erteilt.

Wiesbaden , den 20. Dezember 1910.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Lieferung von Dicnstklcidern.

Die Lieferung von 21 Dienstfräcken . 21 Westen,
42 Hosen . 18 Joppen und 8 Dienftröckcii für Bc-
dinstete der Kurverwaltung soll vergeben werden.
Lieferungstermin : 30. Avril 1911 . Angebote mit
der Aufschrift „Submission auf Dienstkleider " sind
bis Montag , den 20. Februar 1911. vormittags
10 Uhr . verschlossen unter Beifügung von Stoff¬
mustern bei der Unterzeichneten Verwaltung ein¬
zureichen.

Die näheren Bedingungen liegen aus dem
Bureau der Kurverwaltung zur Einsicht offen.

Wiesbaden , den 3. Februar 1911.
26784 Städtische Kurverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Preis des kiefern . Anzündebolzes aus

unserm Armen -Arbeitshaus ist vom 15. Februar
d. Js . ab von 2 A  20 4  auf 2 M 40 4  für den
Zentner erhöbt -worden.

Wiesbaden , den 10. Februar 1911.
26785 Der Magistrat . Armen -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Die Lieferung der nachbezeichncte « Wirt-

schastsbediirfnisfe für den städtischen Volks-
kiudergarten , Gnstav -Adolsstratze 18. hier,
für die Zeit vom 1. April 1911 bis 31. März
1913, soll nach Maßgabe der im Rathause,
Zimmer Nr . 13. zur Einsicht ansliegenden
Bedingungen im Wege der össentlichen
Ansschreibung vergeben werden:

1. Fleisch - und Wurstwaren , 2. Schwarz¬
brot , 3. Weißbrot , 4. Brötchen , 5. Kaffee (ge¬
brannt ), 6. Erbsen . 7. Linsen , 8. Bohnen , 9.
Gerste , 10. Weizenmehl , 11. Hafergrütze , 12.
Haferflocken , 13. Gemüsenudeln .- 14. Faden¬
nudeln , 15. Reis , 16. Griesmehl , gelb und
weiß . 17. Graupen , 18. Würfelzucker , 19. ge¬
mahlener Zucker , 20- Pflaumen , 21. Voll¬
milch , 22. Tafelbutter , 28. Kochbutter , 24.
Salz , 25. Essig , 26. Salatöl , 27. Harzseife , 28.
Kernseife , 29. Schmierseife , 80. Stearinlichte,
31. Zündhölzer , 32. Soda , 38. Pntzpvmade , 34,
Petroleum . 35. Spiritus.

Angebote sind verschlossen mit entspre¬
chender Aufschrift bis spätestens Dienstag,
den 28. Februar 1911. vormittags 9 Uhr , im
Rathaüse , Zimmer Nr . 13, abzugcben , wo-
selbst sie in Gegenwart etwa erschienener An¬
bieter eröffnet werden.

Bon den unter 2 bis 20 einschließlich und
24 bis 33 einschließlich bezeichnetcn Waren
sind Proben beizufügcn.

Wiesbaden , den 6. Februar 191 l . 26776
_Der Magistrat . — Armen Verwaltung

Akzise-Rückvergütung.
Die Akzise-Rückvergntimgsbeträgc aus vorigem

Monat können gegen Emvfangsbestätigung bei
der Akzise-Abscrtigungsstclle Neugaffe 8 während
oer Zeit von 7 Uhr vormittags bis 6 Uhr nach¬
mittags in Emvfaiig genommen werde ». Die bis
tttm 28. d. Mts . nickt abgehobenen Beträge wer¬
den den Empfangsberechtigten abzüglich Postporto
durch Postamveisung übersandt werden.

Wiesbaden , den 13. Februar 1911.
26850 Städtisches Akzifeamt.

Bekanntmachung.
Das Absabren von Koks aus dein städtischen

Gaswerk zu den Konsumenten in der Stadt und
Umgegnd soll für die Zeit vom 1. Avril 1911 bis
31 . März 1912 öffentlich vergeben werden.

Tie maßgebenden Bedingungen können vor¬
mittags von 9—12 und nachmittags von 4—5 Uhr
auf dem Gaswerke , Mainzerstraße 142, eingeseben
werden , während die Angebote bis zum 6. Mär;
d, Js .. vormittags 12 Uhr . schriftlich in versiegel¬
tem Umschlag mit der Aufschrift „Angebot für
Koksfuhrwerk " versehe », einzureichen sind . Tie
freie Auswahl unter sämtlichen Anbietern behüt:
s«h die Deputation der Wasser - und Lichtwerke
ausdrücklich vor.

Augebotsformulare können auf dem Gaswerke
in Empfang genommen werden.

Wiesbaden , den 15. Februar 1911.
26846 Verwaltung des städtischen Gaswerkes.

Verdingung.
Die hölzerne Einfriedigung — Los I und II —

für den Neubau der Großvichmarkthallc aus dem
städtischen Schlachthofe Hierselbst soll im Wege
der öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen und Zeichnungen kön¬
nen während der Vormittagsdienststunden im
Vermaltnngsgcbäiide Friedrichstraße 19 Zimmer
Nr . 9 eingesehen , die Angebotsunterlagen aus¬
schließlich Zeichnungen auch von dort bezogen
werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H. A.
103 Los . ." versehene Angebote sind spätestens bis

Freitag , den 24. Februar 1911.
vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Einhaltung der obigen Los -Reihenfolge — in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Rur die mit dem vorgeschriebenen und aus-
gefüllte » Berbingungsformular eingereichtcn An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist 30 Tage.
Wiesbaden , den 10. Februar 1911.

26844  Städtisches Hochbauamt.
Verdingung.

Die Lieferung des Jahresbedarfs an Profil-
bürstcn aus Siamfaser , Piasiavabescn und Hand¬
bürsten pv . im Rechnungsjahre 1911 soll im Wege
der öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Angebotsformulare und Zeichnungen können
während der Bormittagsdienststunden im Rat-
hause Zimmer Nr . 57 eingeseben . die Verdin¬
gungsunterlagen einschließlich Zeichnungen auch
von dort gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie
Einsendung von 50 (keine Briefmarken und
nicht gegen Postnachnahme ) bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift
versehene Angebote sind spätestens bis

Samstag , de» 25. Februar 1011.
vormittags 10 Uhr,

im Ratbause Zimmer Nr . 57 einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Ge¬

genwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-

gefüllten Verdingungsformular eingercichten An¬
gebote werden bei der Zuschlagscrteilung be¬
rücksichtigt.

Zuschlagsfrist 3 Wochen.
Wiesbaden , den 11. Februar 1811.

26845 Städtisches Kanalbauamt.
Verdingung.

Der Verkauf des auf der städtischen Kehricht-
verbrepnnngsanstatt gewonnenen Alteisens für
das Rechnungsjahr 1911 (vom 1. Avril 1911 bis
31. März 1912 ) soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung und nur an hiesige Unternehmer,
verdungen werden.

Angebotsformulare und Verdingungsunter¬
lagen können während der Bormittagsdienst¬
stunden beim stäidk. Maschinenbanamt , Friedrich¬
straße 19. Zimmer Nr . 19, eingesehen , die Ver¬
dingungsunterlagen auch _von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgeldfreie Einsendung von
50 (keine Briefmarken ) und zwar bis zum
3. März 1911 bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „M B . A.
Nr . 105" versehene Angebote sind spätestens bis

Freitag , den 3. März 1911. vorm . 12 Uhr.
im Zimmer 19, Friedrichstr . 19. einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und ausge-
füllten Berdingungsformular eingereichtc » An¬
gebote werden berücksichtigt.

Zuschlagsfrist : 14 Tage.
Wiesbaden , den 8. Februar 1911.

Städtisches Maschinenbauamt.

Verdingung.
Die Lieferung von Färb - und Drogeriewaren

soll für das Rechnungsjahr 1911 nur an hiesige
Lieferanten im Wege der öffentlichen Ausschrei¬
bung verdungen werden.

Angebotsformulare und Verdingungsunter¬
lagen können während der Vormittagsdienst-
stunden im Rathause Zimmer Nr . 53 eingeseben,
auch von dort , soweit der Vorrat reicht , gegen
Barzahlung von 80 S und Zwar bis zum 22. d.
Mts . bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Am-
schrift versehene Angebote sind spätestens bis

Freitag , den 24. Februar 1911. vorm . 10 Ubr.
in, Ratbanse Zimmer Nr . 5-1 einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt :n
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und aus-
gefüllten Verdingungsiormular eingereichtcn An¬
gebote werden bei der Znichlagserteilung berück¬
sichtigt.

Zuschlagsfrist : 21 2.agc.
Wiesbaden , den 11. Februar 1911.

28848 Städtisches Straßenbauamt.
Bekanntmachung.

Aus städtischen Beständen sind — litt Land¬
gemeinden verwendbar — eine größere Anzahl
noch gut erhaltener 4- und 5sitziger Schulbänke
zu dein Preise von 5 Mark für das Stück abzn-
geben . Anfragen sind zu richten an die Unter¬
zeichnete Abteilung , Friedrichstraße 19.

Wiesbaden , den 10. Februar 1811.
Stadtbauamt.

20786 Abteilung für Gebäude -Unterkattuiig.

Lieferung von Eilen - und Emaillewarc » für das
städtische Krankenhaus Wiesbaden.

Die Lieferung des Bedarfs au Eisen - und
Emaillcwarcn für das städtische Krankenhaus in
der Zeit vom 1. April 1911 bis 31. März 1912
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
geben werden.

Die Lieferungsbedingungen könilen gegen Zah¬
lung von 50 Pfg . an der Krankenbauskasic wäh¬
rend der Dienststunden von vormittags 8(4. bis
4'2% Uhr in Empfang genommen werden.

Angebote , vostmäßig versiegelt und mit der
Aufschrift : „Offerte für Eisen - und Retallivaren"
versehen , sind bis

2. März 1911 , vormittags 10)4 Uhr,
bei uns einzureichen.

Später eingehende Angebote werden nicht be¬
rücksichtigt.

Wiesbaden , den 11. Februar 1911.
26816 Städtisches Krankenhaus.
Lieferung von Seifen , Soda , Stärke » . Stearin¬
kerzen für das städtische Krankenhaus Wiesbaden.

Die Lieferung des Bedarfs an Kernseife , ge¬
schnittener Kernseife , Harzseife , Schmierseise.
Mandelseise , Kristallsoöa , Ammoniaksoda , Reis¬
stärke , Hoffmannsstärke und Stearinkerzen für
das städtische Krankenhaus für die Zeit vom
1. Avril 1911 bis 31. März 1912 soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung vergeben werben.

Die Lieferungsbedingungen , sowie die für die
Angebote nötigen Formulare können gegen Zah¬
lung von 50 Pfg . an der Krankenhauskasse wäh¬
rend der Dienststunben von vormittags 8% bis
124,4 Uhr in Empfang genommen werden.

Postmäßig versiegelte Angebote mit der Auf¬
schrift : „Offerte für Seifen vv." versehen , sind bis

4. März 1911, vormittags 11 Uhr.
bei uns einzureichen.

Später eingehende Angebote werden nicht be¬
rücksichtigt.

Wiesbaden , den 11. Februar 1911.
26815 Städtisches Krankenhaus.

Lieferung von Bier
für das städtische Krankenhaus Wiesbaden.
Die Lieferung des für das städtische Kranken¬

haus Wiesbaden in der Zeit vom 1. Avril 1911
bis 31. März 1912 erforderlichen Lagerbieres für
das Personal und die selbstzablcnden Patienten,
sowie des Knlmbacher Bieres soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung vergeben werden.

Die Lieferungsbedingungen können gegen Zah¬
lung von 50 Pfg . an der Krankeilhauskasse wäh¬
rend der Dienststunden von vormittags 8)4 bis
12% ! Uhr in Empfang genommen werden.

Angebote , vostmäßig versiegelt und mit der
Aufschrift : „Offerte sür Bierlieserung " sind bis

3. März 1911 , vormittags 10)4 Uhr,
bei uns einzureichen.

Später eingehende Angebote ivcrden nicht
mehr berücksichtigt.

Wiesbaden , den 11. Februar 1911.
26814 Städtisches Krankenhaus.

Bekanntmachung.
Für einen unter Generalvormundschait stehen¬

den vermögenslosen Knaben , der das Schlosier-
oder Schrcinerhandwcrk erlernen will , ,wird ein
geeigneter Lehrmeister gesucht.

Meldungen unter Angabe der Bedingungen
werden vormittags zwischen 8% —12 Uhr , im
Rathaus , Zimmer Nr . 11. entgegengenommen.

Wiesbaden , den 8. Februar 1911.
Der Gcneralvormund:

K a u f f m a n n,
26787 Magistrats -Obcrsekretär.

Bekanntmachung.
ES wird darauf aufmerksam gemacht , daß

nach 8 8 des Gemcindebeschlnsses betreffend deck
Schlachtbauszwang vom 2. Juli 1910 den Per¬
sonen , die im Gemeindebezirk das Fleischerhand¬
werk betreiben oder mit Fleisch handeln , inner¬
halb eines Umkreises von 50 Kilometer verboten
ist. zu schlachten oder schlachten zu lassen . Weiter
ist es Ihnen auch verboten , derartiges Fleisch hier
einznfübre ». Zuwiderhandlungen werden mit
Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit entsprechen¬
der Haft bestraft.

Der Vorsitzende
26783 der Schlachthof -Dcputation.

Polizei -Verordnung
über die Benutzung und den Verkehr in der
städtischen Schlacht - und Viebbofanlage . in wel¬
cher auch bereits in anderen Gesetzen enthaltene

Vorschriften ausgenommen sind.
Auf Grund des Gesetzes , betreffend Aus¬

führung des Schlachtvieh - und Fleischbescbau-
gesebes vom 28. Juni 1902, ferner der 88 5, 6
und 13 der Allerhöchsten Verordnung über die
Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Lan¬
desteilen von : 20 . September 1867 und der 88 143
und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landes¬
verwaltung vom 30. Juli 1883 wird mit Zu¬
stimmung des Magistrats der Stadt Wiesbaden
für den Bezirk dieser Stadt nachstehende Pvlizei-
verordnung (Schlacht - und Biehhof -Ordnung)
erlassen.

8 1. Der Eintritt in die Schlacht - und Vieb¬
bofanlage ist, abgesehen von besonderer Erlaubnis
seitens der Direktion des Schlacht - und Bich¬
hofes . nur denjenigen Privatpersonen gestattet,
welche auf demselben irgend welche zu seiner be-
stimmnngsmühigen Benutzung gehörige Geschalte
haben . Hunde dürfen nur dann in die Lchlacht-
lwsunlage cingeführt werden , wenn sie als Zug¬
tiere eingespannt und mit einem sicheren Maul¬
korb versehen sind . Sie müssen von den die
Fuhrwerke führenden Personen ohne Verzug an
de» dazu bestimmten Orten fett angelegt werden.

8 2. Bei der Einführung müssen alle Tiere
von den zuständigen Tierärzten ans ihren Ge¬
sundheitszustand untersucht werden . Sie dürfen,
falls sie nicht vor dem Markte an : dem Vieh - und
Schlachtboie untersucht sind , nickt nur den Bieh-
hof oder in die Markthalle eingüfiibrt 'wcrden . bi»
eilte ticiimtli &e Untersuchung stuttgesuuoen lint.

Mehr als 2 znsainineiig/ .kovpelte -stucke Gro,,-
viel) dürfen den Eingang .-nun ^ ielckos ätt
den Markthallen nickt passieren . Der Eingang
ist stets frei zu halten.

Die Eigentümer oder deren Beauftragte sind
verpflichtet , den Anordnungen der Tierärzte
Folge zu leist »», insbesondere haben sic diesenige

Hilfe zu leisten , die eine sachgemäß« na
suchnng der Tiere erfordert.

8 3. In der Schlacht - und Viehhof . «,
verboten : 1. das Lärmen , Pfeifen und
jede Belästigung und Behinderung and«. ,^
jede Störung der Ordnung : 2. das
Galoppfahren , das unnötige Peitsch«»». '
Alitoinobilc dürfen die Geschwindigkeit iJ&Ü
fahrender Fuhrwerke nicht überschreiten-
mißbräuchliche Verunreinigung und m

Anlage und ihrer Geräte ; 4.
ans dem Fleischmarkt , in den Söladjt* 1
Markthallen , im Kühlbause , dem
und in sämtlichen Ställen.

_ 8 4. Der Zutritt zu dem Saniiäjz,
Pferdeschlachthaus ist nur den Beamten w
gestellten sowie den dort beschäftigten"
treibenden gestattet.

8 5. Ter Handel mit Vieh ist nur an z.. .
für festgesetzten Markttagen : Montag,
und Freitag jeder Woche und , fof’rit iS*
dieser Tage ein gesetzlicher Feiertag ist, mir
senden Werktag gestattet.

8 6. Ter Markt für Kälber und ZLatz i.
ginnt um 11 Uhr , für Schweine um lli / m?
für inländisches Großvieh um 11% Uhr. fi» A
ländisches Großvieh um 1 Ubr (aber in L
Ställen ) .

Mit Schluß des Marktes für iniändii^
Großvieh um 1 Ubr muß der Marktplatz
werden.

Die von den hiesigen Metzgern gelaufen Ji»
sind in die sogenannten Metzgerviehställ : zuJ
bringen , unverkaufte oder von auswärtigen Rc»
gern gekaufte sind entweder aus der
aiilage zu entfernen oder in die Ställe für y,
Ueberständcr cinzustellen . Für die SeKigN,
dieser Vorschriften sind die Eigentümer
Tiere verantwortlich.

8 7. DaS Betreten der Marktplätze yf
Markthallen ist den Käufern vor Beginn i«,
Marktes untersagt und nur den Händlern , Ml«
Marktvieh zum Verkaufe ausstellcn , bis eine balü
Stunde vor Anfang des Marktes gestattet.
Anfang des Marktes ist der Handel mit W
auch unter den Handelsleuten selbst verboten.

8 8. Das Feilbieken von Schlachtvieh
Wiesbaden ist nur auf dem städtischen VieWi
gestattet . Jeder marktähnliche Handel mit
Schlachtvieh in Gasthöfen und auf Privatgrnnd-
stücken sowie auf öffentlichen Wegen, StrM
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Plätzen und anderen öffentlichen Orten des
lizeibezirks ist verboten.

8 9. Älui den Markt darf nur gesundesW
gebracht werden . Es unterliegt alles zu Marli
gebrachte Vieh der polizeilichen Beschau (vergleii
8 17 des Aieichs-Viebseuchen -Gesetzes vom »
Juni 1880 und 1. Mai 1894 ).

Werden zu Markt gebrachte Tiere krank od::
krankbeitsverdächtig befunden , so ist den Anoü
mmgen des überwachenden Tierarztes unvn-
züglich Folge zu leisten.

8 10 . Falls der Schlachtende ein Tier bereis
beim Oeffnen krank findet , hat er sofort iW
Tierarzt oder dem diensttuenden Hallenmeisü:
Anzeige zu machen . Die sämtlichen Organet«:
Tiere sind in unmittelbarer Nähe derselben den
art auszuhängen bezw . niederzulegen , batz 8er-
wechselnngen mit den Organen anderer TM;
nicht eintreten können . Die Entfernunü
Tier « und der sämtlichen Organe (eiMl . «:
Bauch - und Beckenorgane und des Blutes) iw
erst erfolgen , wenn die Untersuchung und
steiuvelung derselben vollzogen ist. Das m
fernen von kranken oder sonstigen zur ul*
suchnng nötigen Teile ist verboten . » -
ständungen ist den Anordnungen der Ti«E;
auch wenn sie von Beteiligten angefochtevl iverm
zunächst unweigerlich nachzukpmmen . vorbemm
des durch 8 8 der Ordnung mr drê UntersM«
des Schlachtviehes vom 14. Juli 1818 ger»
Beschwerdeverfahreils . .

8 11. Das Aufblasen von Fle -ick oderlM»
ist ohne Rücksicht auf die Art der AuÄüb «
verboten . Nur bei geschachteten 4 . ^ ^
Aufblasen der Lungen , soweit e-> zum chvea ^
rituellen Untersuchung erforderlich ist. Er.. . . . fu>trj >f?pnben Tierarzt.teuen umenuwuu * ^
. . . Gegenwart des betreffenden T,era « t-^ ^
dem Blasebalg gestattet . Das Settbie en̂ ^
Verkauf aufgeblasenen « Irisches oder

m

gen ist verboten . Mut nur !
Zu Nabrnngszwecken dari da» SGm öc„ .

solchen Tieren benutzt werden . >ve «ie «" W
Schlachten gesund bciunden worden , n ^
Ansfang -ii des Blutes von Tieren . Ru M
Schlund beim Schlachten angeschnitten

?>!»> -»-
dürfen nur stets sauber sudatte ^ .̂ ^ ^
benutzt werden. Das Fleisch mußŝam̂ ^
gen in einem von allen « eiten EchAt«rj<il nuset
undurchlässigen, mit giftfreiem Matt ^ ^
schlagenen und immer ’ll

8, « »M * « . . . - «dem für
tergebracht werben . . . .. &e Eg

mungen dieser Verordnung tverd« &
nach den bestehenden Mfetze» eme
verwirkt ist. mit
im Nichtbeitreibn »gssa>lc mit cm,v
geahndet. mit de« '^ ' Verordnung tutk n

Krait . . . z. Kr"8 14. Diese
der Beröffentlichnng in

8 15. Die Poiizetvervrdnuugen ^ Jft
nü hu»  mmi 15. Dezember 191906 und vom li 2 c,341

durch aufgehoben . «qii.
Wiesbaden , den 30. ^ i-Präi-d"
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